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Heute arbeiten in der Schweiz nur 24 Prozent der ukrainischen Geflüchteten. Bundesrat Beat Jans 
fordert im Interview mit der Basler Zeitung vom 10. Mai 2024, dass bis Ende Jahr 40 Prozent 
arbeiten sollen, 45 % bis Ende 2025. Der Bundesrat will dafür auch die Kantone in die Pflicht 
nehmen. Beim Staatssekretariat für Migration gehört zu den Massnahmen, dass ein 
Integrationsbeauftragter neu die spezifische Aufgabe hat, Unternehmen und Geflüchtete besser 
zusammenzubringen.  

Im Kanton Basel-Stadt engagiert sich die Sozialhilfe stark für die Integration von Geflüchteten, 
kirchliche Kreise sowie Privatpersonen setzen sich ebenfalls seit Beginn dafür ein. Auch in unserem 
Kanton sind viele Geflüchtete Frauen mit Kindern. Sie sind primär in der Kinderbetreuung engagiert, 
können sich teils keine Kinderbetreuung leisten und arbeiten deshalb nicht. Im Blick auf die Situation 
von kleinen Kindern in einem fremden Land und deren natürliche Bindung an die Mutter sowie 
aufgrund der Traumatisierung eines Teils der Mütter ist die Betreuung der eigenen Kinder je nach 
Situation m.E. höher zu gewichten als die Arbeitsintegration um jeden (familiären) Preis. Aber wenn 
die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, stellt sich die Frage, wie die Aufgaben von 
Kinderbetreuung und Arbeitstätigkeit kombiniert werden können. 

In diesem Zusammenhang bittet der Unterzeichnende den Regierungsrat um die Beantwortung 
folgender Fragen: 

1. Im Kanton Basel-Stadt: Wie hoch ist der Prozentsatz der erwachsenen ukrainischen 
Geflüchteten, die (teilzeit) arbeiten? 

2. Was hat der Kanton Basel-Stadt bisher unternommen, um die Arbeitsintegration von 
ukrainischen Geflüchteten zu fördern?  

3. Welche bisherigen Massnahmen haben sich bewährt? 

4. Kann sich der Regierungsrat vorstellen, zur Verbesserung der Arbeitsintegration die 
spezifische Beratungs- und Vermittlungsarbeit temporär auszubauen?  

5. Wie hoch ist bei den erwachsenen ukrainischen Geflüchteten der Anteil von Frauen mit 
Kleinkindern? Wie hoch ist der Anteil von Müttern mit Kindern im Schulalter? 

6. Welche Angebote in Beratung und sozialer Integration können ukrainische Mütter nutzen, 
wenn sie ihre Kinder selbst betreuen und dabei als in einem gewissen Sinne Alleinerziehende 
Unterstützung brauchen? 

7. Wie werden ukrainische Mütter über entsprechende Angebote informiert?  

8. Welche politischen Rahmenbedingungen bei der Kinderbetreuung müssen angepasst werden, 
damit Frauen mit Kindern (in Teilzeit) arbeiten können und ihre Kinder in unterschiedlichen 
Settings betreut werden können? 
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